
Fachspezifische Bestimmungen 
für das Bachelor-Hauptfach 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
(Erwerb von 85 ECTS-Punkten) 

 
Vom 7. April 2009 

 
(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2009-21) 

 
 
 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 1 sowie Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-WFK) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 1 Satz 1 der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 
(ASPO) für die Bachelor- (6-semestrig) und Masterstudiengänge (4-semestrig) an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg vom 28. September 2007 (Fundstelle: http://www.uni-
wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2007-29) erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
folgende Satzung: 
 

§ 1 
 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung (ASPO) für die Bachelor- (6-
semestrig) und Master-Studiengänge (4-semestrig) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
werden wie folgt ergänzt: 
 
 

Zu § 2 ASPO: 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Akademischer Grad 

 
Abs. 1:  Ausgestaltung und Ziele des Bachelor

Abs. 3:  Verleihung eines akademischen 

-Studiums 
 
Satz 2: 
Das Bachelor-Hauptfach Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft als eines von 
zwei Hauptfächern im Umfang von 85 ECTS-Punkten wird als ein grundlagenorientiertes Stu-
dienfach der Philosophischen Fakultät I der Julius-Maximilians-Universität Würzburg angebo-
ten. 
Ziel des Studienfachs ist die exemplarische Vermittlung von Kenntnissen der wichtigsten Teil-
gebiete sowie der Methoden der Vergleichenden Indogermanischen Sprachwissenschaft, also 
des fachspezifischen Denkens und Arbeitens. Die Studierenden sollen die Fähigkeit erwerben, 
sich später in der Berufspraxis zügig in die jeweils an sie herangetragenen Aufgabengebiete 
einzuarbeiten. Ferner soll das für den Master-Studiengang, der konsekutiv auf dem Bachelor-
Studiengang aufbaut, erforderliche Grundwissen erarbeitet werden. Das Studium gliedert sich 
in den Pflichtbereich (60 ECTS-Punkte), den Wahlpflichtbereich (15 ECTS-Punkte) und den 
Bereich Schlüsselqualifikationen (10 ECTS-Punkte) sowie die Abschlussarbeit (10 ECTS-
Punkte). 

 
 

Bachelor
 
Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prüfung wird unter Beachtung der Regelungen von § 2 
Abs. 6 ASPO der akademische Grad eines „Bachelor of Arts“ (abgekürzt „B. A.“) verliehen. 
Der Grad des Bachelor of Arts stellt einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss dar. 

 
 
 

-Grades 

http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2009-21�


Zu § 3 ASPO: 
Zugangsvoraussetzungen zum Bachelor-Studium, empfohlene Grundkenntnisse 

 
Abs. 1: Zugangsvoraussetzungen 

 
Sätze 4 und 11: 
Zusätzlich zu den in der ASPO genannten Zulassungsvoraussetzungen ist das Latinum erfor-
derlich. Sofern das Graecum zum Zeitpunkt der Aufnahme des Studiums nicht nachgewiesen 
ist, muss es im Verlaufe der ersten drei Semester erworben werden. Auf Antrag kann die Frist 
um zwei Semester verlängert werden. 
 
Da die wissenschaftliche Literatur des Studienfaches auch in englischer, französischer, spani-
scher, italienischer und russischer Sprache abgefasst ist, sind gute Kenntnisse der entspre-
chenden Sprachen von großem Nutzen. 

 
 

Zu § 5 ASPO: 
Studienbeginn 

 
Das Studium kann nur im Wintersemester begonnen werden. 

 
 

Zu § 6 ASPO: 
Studiendauer, Fächerkombinationen, Gliederung des Studiums 

 
Abs. 3: Anzahl und Beschreibung der Module bzw. Teilmodule 
  
 Sätze 4 und 5: 

Für die Anzahl und die Beschreibung der verschiedenen Module und Teilmodule wird auf die 
Studienfachbeschreibung sowie die Modul- und Teilmodulbeschreibungen in den Anlagen 
verwiesen. 

 
 
Abs. 5: Kombinationen von Studienfächern für das Bachelor-Studium 
  
 Sätze 2 und 3: 

Das Bachelor-Studienfach Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft kann als 
Hauptfach mit 85 ECTS-Punkten absolviert werden. Das Studium gliedert sich in den Pflicht-
bereich (60 ECTS-Punkte), den Wahlpflichtbereich (15 ECTS-Punkte), den Bereich Schlüs-
selqualifikationen (10 ECTS-Punkte) sowie die Bachelor-Arbeit (10 ECTS-Punkte). Das zweite 
Hauptfach kann völlig frei gewählt werden. 

 
 
Abs. 7: Zuordnung zu den einzelnen Bereichen, Studienfachbeschreibung, Schlüsselqualifikations-

Pool 
  
 Satz 1: 

Die Zuordnung der einzelnen Module zu den Bereichen Pflicht, Wahlpflicht bzw. Schlüssel-
qualifikationen (fachspezifisch oder allgemein) ist der Studienfachbeschreibung (Anlage 1) zu 
entnehmen. 
 
 

Zu § 7 ASPO: 
Lehrformen 

 
Abs. 1: Mögliche Lehrformen, Unterrichtssprache 
 
 Satz 4: 

Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache angeboten. 
 
 



Zu § 8 ASPO: 
Umfang der Prüfung, Fristen 

 
Abs. 1: erfolgreicher Abschluss des Bachelor-Studiums, Festlegung der ECTS-Punkte für die Module 

bzw. Modulteile in den einzelnen Bereichen: 
 
Sätze 2 und 3: 
Die für einen erfolgreichen Abschluss des Bachelor-Studiums zu erzielenden ECTS-Punkte in  
den einzelnen Modulen und Teilmodulen ergeben sich aus den Modul- und Teilmodulbe-
schreibungen. 

 
 

Zu § 14 ASPO: 
Anrechnung von Modulen, Teilmodulen, Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienzeiten 

 
Abs. 1: Anrechnung von Modulen bzw. Teilmodulen aus demselben Studienfach 
 
 Satz 1: 
 Einschlägige Module bzw. Teilmodule aus dem Pflicht- oder Wahlpflichtbereich sowie dem 

Bereich der fachspezifischen Schlüsselqualifikationen, welche in demselben Studienfach oder 
vergleichbaren Studienfächern an anderen Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen 
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes bestanden worden sind, können in vollem 
Umfang an der Universität Würzburg vom jeweiligen Prüfungsausschuss angerechnet werden; 
Leistungen aus einer Abschlussarbeit werden nicht anerkannt. 

 
 
Abs. 6: ECTS-Punkte für die Anrechnung von einem im Ausland absolvierten Fachsemester 
 
  Satz 5: 
  Für den Fall, dass ECTS-Punkte im Ausland erworben worden sind, wird erst ab Überschrei-

ten der Grenze von 20 ECTS-Punkten die Anrechnung eines bzw. mehrerer Fachsemester/s 
vorgenommen. Damit können 1 bis 20 im Ausland erworbene ECTS-Punkte angerechnet wer-
den, ohne dass zugleich ein Fachsemester angerechnet wird. 

 
 

Zu § 17 ASPO: 
Form der Prüfungsleistungen 

 
Abs. 2:  Regelung der Teilmodulprüfungen 
 
 Satz 1: 

 Prüfungsform, Prüfungsdauer und Prüfungsumfang werden in den Teilmodulbeschreibungen 
festgelegt. 

 
 Satz 2: 

Die Modulverantwortlichen können durch den Prüfungsausschuss ermächtigt werden, spätes-
tens zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit innerhalb des in den Teilmodulbeschrei-
bungen festgesetzten Rahmens die Form und Dauer der Prüfungen festzulegen. 

  
 

Zu § 18 ASPO: 
Mündliche Teilmodulprüfungen 

 
Abs. 2:  Regelung der Zahl der Prüflinge 
 

Satz 2: 
Mündliche Prüfungen finden grundsätzlich als Einzelprüfungen statt, können aber auch in be-
sonderen Fällen als Gruppenprüfungen mit bis zu drei Prüflingen pro Gruppe abgehalten wer-
den. 

 



Abs. 3: Regelung der Prüfungsdauer 
 

Die Dauer einer Prüfung wird in den Teilmodulbeschreibungen festgelegt. 
 
 

Zu § 19 ASPO: 
Schriftliche Teilmodulprüfungen 

 
Abs. 3: Regelung der Prüfungsdauer 

 
Die Dauer einer schriftlichen Prüfung wird in den Teilmodulbeschreibungen festgelegt. 

 
 

Zu § 21 ASPO: 
Abschlussarbeit: Bachelor

Für das erfolgreiche Bestehen der Bachelor-Prüfung müssen im Studienfach Vergleichende 
Indogermanische Sprachwissenschaft als Hauptfach alle im Pflichtbereich aufgeführten Modu-

-Arbeit 
 
Abs. 10: Sprache der Abschlussarbeit 
 

Sätze 1 und 2: 
Die Abschlussarbeit muss in deutscher Sprache vorgelegt werden. 

 
 

Zu § 22 ASPO: 
Abschlusskolloquium 

 
Abs. 1: Notwendigkeit eines Abschlusskolloquiums 
 

  Sätze 1 und 2: 
 Im Studienfach Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft in der Ausprägung von 

85 ECTS-Punkten findet kein Abschlusskolloquium statt. Dies gilt nicht im Falle einer fächer-
übergreifenden Abschlussarbeit, wenn die fachspezifischen Bestimmungen des anderen Stu-
dienfachs die Durchführung eines Abschlusskolloquiums voraussetzen und für das Prüfungs-
verfahren der Abschlussarbeit der Prüfungsausschuss des anderen Studienfachs zuständig ist 
(gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 ASPO). 

 
 

Zu § 23 ASPO: 
Organisation von Prüfungen 

 
Abs. 1: Prüfungszeitraum 

 
Satz 1: 
Die Prüfungszeiträume werden von der Dozentin/ dem Dozenten am Anfang der jeweiligen 
Veranstaltung eines Semesters bekannt gegeben. 
 

Abs. 2: Anmeldezeiträume, Anmeldepflicht 
 

Die Anmeldung hat spätestens in der zweiten Vorlesungswoche zu erfolgen. 
 

Abs. 3: Rücktrittsfrist 
 
Der Prüfling kann von einer angemeldeten Prüfung bis spätestens eine Woche vor dem Prü-
fungstermin zurücktreten. 

 
 

Zu § 31 ASPO: 
Bestehen von Prüfungen 

 
Abs. 3: Bestehen der Bachelor-Prüfung 
 



le im Umfang von 60 ECTS-Punkten, Module aus dem Wahlpflichtbereich im Umfang von 15 
ECTS-Punkten, Module aus dem Bereich Schlüsselqualifikationen im Umfang von 10 ECTS-
Punkten sowie die Abschlussarbeit im Umfang von 10 ECTS-Punkten erfolgreich abgeschlos-
sen sein. 

 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Studienfachbeschreibung 
 
Anlage 2: Modul- und Teilmodulbeschreibungen (Modulhandbuch) 
 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
    Diese fachspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft. Das Inkraft-
treten der ASPO bleibt hiervon unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 10. Februar 2009. 
 
Würzburg, den 7. April 2009 
 
 
Der Präsident: 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fachspezifischen Bestimmungen für das Bachelor-Hauptfach Vergleichende Indogermanische 
Sprachwissenschaft (Erwerb von 85 ECTS-Punkten) wurden am 7. April 2009 in der Universität nieder-
gelegt; die Niederlegung wurde am 8. April 2009 durch Anschlag in der Universität bekannt gegeben. 
Tag der Bekanntmachung ist daher der 8. April 2009. 
 
Würzburg, den 8. April 2009 
 
Der Präsident: 
 
 
Prof. Dr. A. Haase 
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Studienfachbeschreibung 
 

für das Bachelor-Hauptfach 
 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
 

(Erwerb von 85 ECTS-Punkten)  
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Studienfachbeschreibung (Bachelor) als Fach der 2-Fach-Ausprägung mit  
85-85-10 ECTS-Punkten 
(2007/1)                         (Stand: 29.10.2008) 

 

Studienfachbezeichnung:   
 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft Nr.: 
(wird von der 
ZV ausgefüllt) 

Studienfachverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende Sprachwissenschaft 

Module des Studienfachs 

Pflichtbereich: 60 ECTS-PUNKTE  

Nr.: (wird von 
der ZV ausge-
füllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung  

Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte  

Modulverantwortung  

 Basismodul: Einführung in die 
Indogermanische Sprachwissen-
schaft 

04-VS-
BEIS 

2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Verglei-
chende Sprach-
wissenschaft 

 Basismodul: Einführung in die 
Allgemeine Sprachwissenschaft 

04-VS-
BEAS 

2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Verglei-
chende Sprachwis-
senschaft 

 Vertiefungsmodul: Griechische 
Sprachwissenschaft 
 

04-VS-
VGS 

2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Verglei-
chende Sprachwis-
senschaft 

 Vertiefungsmodul: Lateinische 
Sprachwissenschaft 
 

04-VS-
VLS 

2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Verglei-
chende Sprachwis-
senschaft 

 Vertiefungsmodul: Indo-Iranisch 
 

04-VS-VII 2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Verglei-
chende Sprachwis-
senschaft 

 Einführungsmodul: Sanskrit 04-IB4E 2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Indologie 

Wahlpflichtbereich: 15 ECTS-PUNKTE  

Nr.: (wird von 
der ZV ausge-
füllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung  

Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte  

Modulverantwortung  

 Griechische Sprachkurse zur 
Vorbereitung auf das Graecum 1-2 

04-KPG-
GKA 

1 5 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für 
Klassische Philologie 
I – Gräzistik 

 Griechischer Sprachkurs zur 
Vorbereitung auf das Graecum 3 

04-KPG-
GKB 

1 5 Inhaber/-in des 
Lehrstuhls für 
Klassische Philologie 
I – Gräzistik 
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 Einführung ins Akkadische 04-AO-
AKE 

2 10  Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für 
Altorientalistik 

 Einführung ins Hethitische 04-AO-
HEE 

2 10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für 
Altorientalistik 

 Einführung in die ägyptische 
Schrift und Sprache 

04-ÄG-
EÄSS 

2 
 

10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Ägyptologie 

 Basismodul Kannada 04-IB12 2 15 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Indologie 

 Intensivkurs Kannada 04-IB16 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Indologie 

 Basismodul Hindi 04-IB5 2 15 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Indologie 

 Intensivkurs Hindi 04-IB14 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Indologie 

Schlüsselqualifikation:  10 ECTS-PUNKTE 

Nr.: (wird von 
der ZV ausge-
füllt) 

Modulbezeichnung Kurzbe-
zeichnung  

Dauer 
[Sem.] 

ECTS-
Punkte  

Modulverantwortung  

Allgemeine Schlüsselqualifikationen 

 Basismodul "Informations-
kompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

41-IK-
GW1 

1 1 Leiter/-in der 
Universitätsbibliothek 

 Aufbaumodul "Informations-
kompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

41-IK-
GW2 

1 2 Leiter/-in der 
Universitätsbibliothek 

 Präsentationstechniken 04-MW-
SQA2 

1 2 Wiss. Assistent/-in für 
Musikwissenschaft 1 

 Arbeitsrecht für Studierende ande-
rer Fachrichtungen 

02-J6 2 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Bürgerliches 
Recht und Arbeits-
recht 

 Mittelstufe Englisch 1 42-ENM1 1 4 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Mittelstufe Englisch 2 42-ENM2 1 2 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Mittelstufe Englisch 3 42-ENM3 1 2 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Mittelstufe Englisch 4 42-ENM4 1 2 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Französisch 3 42-FRG3 1 4 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 
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 Grundstufe Französisch 2 42-FRG2 1-2 7 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Französisch 1 42-FRG1 1-3 10 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Italienisch 3 42-ITG3 1 4 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Italienisch 2 42-ITG2 1-2 7 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Italienisch 1 42-ITG1 2-3 10 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Spanisch 3 42-SPG3 1 4 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Spanisch 2 42-SPG2 1-2 7 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Grundstufe Spanisch 1 42-SPG1 2-3 10 Leiter/-in der Abtei-
lung Sprachlehre und 
Sprachlehrforschung 

 Russische Sprache 1 04-SL-RS1 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 Russische Sprache 2 04-SL-RS2 1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 Bosnisch-Kroatisch-Serbische/ 
Serbokroatische Sprache 1 

04-SL-
BKS1 

1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 Bosnisch-Kroatisch-Serbische/ 
Serbokroatische Sprache 2 

04-SL-
BKS2 

1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 Polnische Sprache 1 04-SL-
POLN 

1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 Polnische Sprache 2 04-SL-
POLN 

1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 Slovenische Sprache 1 04-SL-
SLOV1 

1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 Slovenische Sprache 2 04-SL-
SLOV2 

1 5 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Slavische 
Philologie 

 
 
 



 
 Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre   
 

Abschlussarbeit: 10 ECTS-PUNKTE 

 Bachelor-Thesis Vergleichende 
Indogermanische Sprachwissen-
schaft 

04-VS-
BTVIS 

2 Mo-
nate 

10 Inhaber/-in des Lehr-
stuhls für Verglei-
chende Sprachwis-
senschaft 
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Anlage 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul- und Teilmodulbeschreibungen (Modulhandbuch) 
 

für das Bachelor-Hauptfach 
 

Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
 

(Erwerb von 85 ECTS-Punkten)  
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Pflichtbereich  
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul: Einführung in die Indogermanische 
Sprachwissenschaft 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-BEIS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Wünschenswert: gute Kenntnisse in alten und/oder 
modernen Fremdsprachen 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

1) Einführender Überblick über die altindogermanischen Sprachen (geographisch, chronologisch, Text-
gattungen) 

2) Einführender Überblick über die gesicherten Resultate zur indogermanischen Grundsprache 
(Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax, Wortschatz) 

3) Einführung in die Methodik der diachronen Sprachwissenschaft 
4) Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Sprachwissenschaft 
5) Einführung in die materielle und geistige Kultur der Indogermanen 
6) Überblick über die wichtigste Standardliteratur 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die vermittelten Inhalte bilden die Basis für Vertiefungen in Modulen, die einzelne Sprach(grupp)en zum 
Gegenstand haben, und die methodische Voraussetzung für die diachron-sprachwissenschaftliche Arbeit 
an beliebigen Sprachen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-AW-SSL5-1 04-AW-KuGG3-1 04-VS-BEIS-1 

Titel:  Überblick über die 
altindogermanischen 

Sprachen 

Einführung in die 
indogermanische 
Altertumskunde 

Einführung in die 
indogermanische Grammatik 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 4 2 2 
ECTS-Punkte: 5 2 3 

10 
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Überblick über die altindogermanischen Sprachen Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AW-SSL5-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Altertumswissenschaften/ 04080000 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: Wünschenswert: gute Kenntnisse in alten und/oder 
modernen Fremdsprachen 

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Referat plus Klausur (im Ausnahmefall mündliche Prüfung) 
(Gewichtung: 50/50) 

12. Prüfungsumfang: Referat: ca. 30 Minuten; Klausur oder mündliche Prüfung: 
ca. 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-AW-SSL5-1S 04-AW-SSL5-1T   

Titel:  Überblick über die altindogermanischen 
Sprachen 

Überblick über die altindogermanischen 
Sprachen 

 
 

Art: Seminar Tutorium  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   
Inhalt: Zusammen mit den Teilnehmern wird ein 

Überblick über die altindogermanischen Spra-
chen erarbeitet, v.a. bzgl. Geographie, Chro-
nologie, Textgattungen, Überlieferung, 
sprachliche Merkmale. Außerdem wird in die 
Methodik der diachronen Sprachwissenschaft 
und in die wichtigsten Resultate zur 
indogermanischen Grundsprache im Bereich 
Phonologie eingeführt. Schließlich sollen die 
Teilnehmer einen Überblick über die 
wichtigste Standardliteratur zu den genannten 
Themen erhalten. 

Das Tutorium soll die im Seminar vermittelten 
Kenntnisse festigen, offengebliebene Fragen 
klären und auf die Klausur vorbereiten. 

  

Sonstiges:     
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die indogermanische Altertumskunde Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AW-KuGG3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Altertumswissenschaften/ 04080000 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur (im Ausnahmefall mündliche Prüfung) 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-AW-KuGG3-1V    

Titel:  Einführung in die indogermanische Altertumskunde   
 

Art: Vorlesung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Es wird eingeführt in die Urheimat(problematik) der Indogermanen, die zeitliche Einordnung 

der Grundsprache und ihre Aufgliederung sowie in Lebensumstände, Sozial- und Familien-
struktur, Viehzucht und Ackerbau, Flora, Fauna und Umwelt, Religion und Mythologie der 
Sprecher der indogermanischen Grundsprache. 

   

Sonstiges:     
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die indogermanische Grammatik Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-BEIS-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft / 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: Obligatorisch: Latinum; Wünschenswert: gute Kenntnisse 
in alten und/oder modernen Fremdsprachen 

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Referat, Klausur (im Ausnahmefall mündliche Prüfung) 
(Gewichtung: 50/50) 

12. Prüfungsumfang: Referat: ca. 30 Minuten, Prüfung: ca. 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-BEIS-1Ü 

Titel:  Einführung in die indogermanische Grammatik 

Art: Übung 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht 

SWS: 2 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 

Turnus: Jährlich im WS 

Teilnehmer-
zahl: 

 

Sprache: Deutsch 

Inhalt: Zusammen mit den Teilnehmern wird ein Überblick über die grundlegende indogermanische 
Grammatik (Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax, Lexikon) erarbeitet sowie die wichtigste 
Standardliteratur zu den genannten Themen vorgestellt. 

Sonstiges:  
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul: Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-BEAS 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Wünschenswert: gute Kenntnisse in alten und/oder 
modernen Fremdsprachen 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 
1) Vermittlung der wichtigsten Grundbegriffe und Analysetechniken der synchronen Sprachwissen-

schaft in den Teilgebieten Phonetik, Phonologie, Morphologie, Wortbildung, Syntax, lexikalische und 
grammatische Semantik anhand von Beispielen aus dem Deutschen und anderen Sprachen, je 
nach den Studienfächern und Voraussetzungen der Teilnehmer  

2) Einführung in die Methodik der diachronen Sprachwissenschaft 
3) Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Sprachwissenschaft 
4) Überblick über die wichtigste Standardliteratur 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über die methodischen Voraussetzungen für die synchron-
sprachwissenschaftliche Arbeit an beliebigen Sprachen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-BEAS-1  
Titel:  Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft  
Verpflichtungsgrad: Pflicht  
SWS: 8  
ECTS-Punkte: 10  

  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-BEAS-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: Wünschenswert: Fremdsprachenkenntnisse 

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60-90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-BEAS-1S1 04-VS-BEAS-1T1 04-VS-BEAS-1S2 04-VS-BEAS-1T2 

Titel:  Sprachwissenschaftli-
ches Seminar 1 

Sprachwissenschaftli-
ches Seminar 1 

Sprachwissenschaftli-
ches Seminar 2 

Sprachwissenschaftli-
ches Seminar 2 

Art: Seminar Tutorium Seminar Tutorium 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

75 h 75 h 75 h 75 h 

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS Jährlich, SS Jährlich, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Es wird in das wissen-
schaftliche Arbeiten im 
Bereich der Sprachwis-
senschaft eingeführt. 
Es wird in die wichtig-
sten Grundbegriffe und 
Analysetechniken der 
synchronen Sprachwis-
senschaft in den Teil-
gebieten Phonetik, 
Phonologie, 
Morphologie, Wortbil-
dung und Lexikon ein-
geführt anhand von 
Beispielen aus dem 
Deutschen und ande-
ren Sprachen, je nach 
den Studienfächern 
und Voraussetzungen 
der Teilnehmer. 
Es wird die wichtigste 
zugehörige Fachlitera-
tur vorgestellt. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung 
„Sprachwissenschaftlic
hes Seminar 1“ vermit-
telten Kenntnisse festi-
gen, offengebliebene 
Fragen klären und auf 
die Klausur vorberei-
ten. 

Es wird in die wich-
tigsten Grundbegriffe 
und Analysetechniken 
der synchronen 
Sprachwissenschaft in 
den Teilgebieten 
Syntax sowie lexikali-
sche und grammati-
sche Semantik einge-
führt anhand von Bei-
spielen aus dem Deut-
schen und anderen 
Sprachen, je nach den 
Studienfächern und 
Voraussetzungen der 
Teilnehmer. 
Es wird die wichtigste 
zugehörige Fachlitera-
tur vorgestellt. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung 
„Sprachwissenschaftlic
hes Seminar 2“ vermit-
telten Kenntnisse festi-
gen, offengebliebene 
Fragen klären und auf 
die Klausur vorberei-
ten. 

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Vertiefungsmodul: Griechische Sprachwissenschaft Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-VGS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Obligatorisch: Altgriechischkenntnisse, 
wünschenswert: Graecum 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

1) Überblick über die Geschichte der griechischen Sprache vom Mykenischen bis in die nachklassi-
sche Zeit 

2) Synchronischer und diachronischer Überblick über Grammatik und Wortschatz des Griechischen 
(mit sprachwissenschaftlicher Textlektüre) 

3) Überblick über die griechischen Dialekte einschließlich des Mykenischen (anhand von Textbeispie-
len) 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kompetenzen in der sprachwissenschaftlichen Analyse 
des (vor)klassischen Griechischen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-VGS-1 

Titel:  Griechische Sprachwissenschaft 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 8 

ECTS-Punkte: 10 

 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Griechische Sprachwissenschaft Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-VGS-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: Obligatorisch: Altgriechischkenntnisse, wünschenswert: 
Graecum 

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: 2 Referate, Klausur (Gewichtung: 25/75) 

12. Prüfungsumfang: Referat: ca. 30 Minuten, Klausur: ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-VGS-1S1 04-VS-VGS-1T1 04-VS-VGS-1S2 04-VS-VGS-1T2 

Titel:  Griechische 
Sprachwissenschaft 1 

Griechische 
Sprachwissenschaft 1 

Griechische 
Sprachwissenschaft 2 

Griechische 
Sprachwissenschaft 2 

Art: Seminar Tutorium Seminar Tutorium 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h 90 h 60 h 

Turnus: Jedes 2. Jahr, WS Jedes 2. Jahr, WS Jedes 2. Jahr, SS Jedes 2. Jahr, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Die Teilnehmer erhal-
ten einen Überblick 
über relevante Themen 
der griechischen 
Sprachwissenschaft 
(z.B. Geschichte der 
griechischen Sprache, 
historische Grammatik 
und Wortschatz des 
Griechischen mit 
sprachwissenschaftli-
cher Textlektüre, grie-
chische Dialekte), er-
gänzt um die wichtigste 
Literatur zum Thema. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung  
„Griechische 
Sprachwissenschaft1I“ 
vermittelten Kenntnisse 
festigen, offengeblie-
bene Fragen klären 
und auf die Klausur 
vorbereiten. 

Die Teilnehmer vertie-
fen ihre Kenntnisse  der 
griechischen Sprach-
wissenschaft, ergänzt 
um die wichtigste For-
schungsliteratur zum 
Thema. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung  
„Griechische 
Sprachwissenschaft 2“ 
vermittelten Kenntnisse 
festigen, offengeblie-
bene Fragen klären 
und auf die Klausur 
vorbereiten. 

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Vertiefungsmodul: Lateinische Sprachwissenschaft Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-VLS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Latinum 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

1) Überblick über die Geschichte der lateinischen Sprache von den Anfängen bis zum Vulgärlatein 
2) Synchronischer und diachronischer Überblick über historische Grammatik und Wortschatz des 

Lateinischen (mit sprachwissenschaftlicher Textlektüre) 
3) Elementare Einblicke in Texte und Überlieferung der anderen italischen Sprachen (sabellische 

Gruppe) 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kompetenzen in der sprachwissenschaftlichen Analyse 
des Lateinischen und benachbarter italischer Sprachen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-VLS-1 

Titel:  Lateinische Sprachwissenschaft 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 8 

ECTS-Punkte: 10 

 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Lateinische Sprachwissenschaft Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-VLS-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: Latinum 

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: 2 Referate, Klausur (Gewichtung: 25/75) 

12. Prüfungsumfang: Referat: ca. 30 Minuten, Klausur: ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-VLS-1S1 04-VS-VLS-1T1 04-VS-VLS-1S2 04-VS-VLS-1T2 

Titel:  Lateinische 
Sprachwissenschaft 1 

Lateinische 
Sprachwissenschaft 1 

Lateinische 
Sprachwissenschaft 2 

Lateinische 
Sprachwissenschaft 2 

Art: Seminar Tutorium Seminar Tutorium 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h 90 h 60 h 

Turnus: Jedes 2. Jahr, WS Jedes 2. Jahr, WS Jedes 2. Jahr, SS Jedes 2. Jahr, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Die Teilnehmer erhal-
ten einen Überblick 
über relevante Themen 
der lateinischen 
Sprachwissenschaft 
(z.B. Geschichte der 
lateinischen Sprache, 
historische Grammatik 
und Wortschatz des 
Lateinischen mit 
sprachwissenschaftli-
cher Textlektüre, Texte 
und Überlieferung an-
derer italischer Spra-
chen), ergänzt um die 
wichtigste Literatur zum 
Thema. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung  
„Lateinische Sprach-
wissenschaft 1“ vermit-
telten Kenntnisse 
festigen, offengeblie-
bene Fragen klären 
und auf die Klausur 
vorbereiten. 

Die Teilnehmer vertie-
fen ihre Kenntnisse der 
lateinischen Sprachwis-
senschaft, ergänzt um 
die wichtigste For-
schungsliteratur zum 
Thema. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung  
„Lateinische Sprach-
wissenschaft 2“ vermit-
telten Kenntnisse 
festigen, offengeblie-
bene Fragen klären 
und auf die Klausur 
vorbereiten. 

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Vertiefungsmodul: Indo-Iranisch Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-VII 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-IB4 

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Sanskritkenntnisse 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

1) Überblick über die Texte des Vedischen und Altiranischen (Inhalte, Ort und Zeit der Entstehung, 
Überlieferung, Phasen der wiss. Erforschung) 

2) Synchronischer und diachronischer Überblick über historische Grammatik und Wortschatz des 
Vedischen und Altiranischen 

3) Sprachwissenschaftliche Lektüre und Interpretation vedischer und altiranischer Texte 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kompetenzen in der sprachwissenschaftlichen Analyse 
des Vedischen und Altiranischen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-VII-1 

Titel:  Indo-Iranisch 

Verpflichtungsgrad: Pflicht 

SWS: 8 

ECTS-Punkte: 10 

 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Indo-Iranisch Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-VII-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse: Sanskritkenntnisse 

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: 2 Referate, Klausur (Gewichtung: 25/25/50) 

12. Prüfungsumfang: Referate: ca. 30 Minuten, Prüfung: 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-VS-VII-1S1 04-VS-VII-1T1 04-VS-VII-1S2 04-VS-VII-1T2 

Titel:  Vedisch Vedisch Altiranisch Altiranisch 

Art: Seminar Tutorium Seminar Tutorium 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h 90 h 60 h 

Turnus: Jedes 2. Jahr, WS Jedes 2. Jahr, WS Jedes 2. Jahr, SS Jedes 2. Jahr, SS 

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Die Teilnehmer 
erhalten einen 
Überblick über die 
vedische Sprache 
(Texte, Grammatik, 
Wortschatz) mit 
sprachwissenschaft-
licher Textlektüre, er-
gänzt um die wichtigste 
Literatur zum Thema. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung 
„Vedisch“ vermittelten 
Kenntnisse festigen, 
offengebliebene Fra-
gen klären und auf die 
Klausur vorbereiten. 

Die Teilnehmer 
erhalten einen 
Überblick über die 
altiranischen Sprachen 
(Texte, Grammatik, 
Wortschatz) mit, 
sprachwissen-
schaftlicher Textlek-
türe, ergänzt um die 
wichtigste Literatur 
zum Thema. 

Das Tutorium soll die 
in der Veranstaltung 
„Altiranisch“ vermittel-
ten Kenntnisse festi-
gen, offengebliebene 
Fragen klären und auf 
die Klausur vorberei-
ten. 

Sonstiges:     

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführungsmodul Sanskrit Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB4E 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-IB6,  04-IB15 

10. Inhalte: 

Einführung in die Sanskrit-Grammatik, den Grundwortschatz und die Nagari-Schrift; 
Vermittlung von Grundlagen der Sanskrit-Kultur. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeit, einfache Sanskrittexte auf Grundstufenniveau zu lesen und zu 
verstehen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB4E-1 04-IB4-2   
Titel:  Sanskrit 1 Sanskrit 2   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 5 5   

10   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Sanskrit 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB4E-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-IB4-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-IB4E-1Ü    

Titel:  Sanskrit 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch    
Inhalt: Einführung in die Nagari-Schrift, die Sanskrit-Grammatik und den Grundwortschatz.    
Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache.    
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Sanskrit 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB4-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-IB4-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-IB4-2Ü    

Titel:  Sanskrit 2    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch    

Inhalt: Vervollständigung und Vertiefung der Sanskrit-Grammatik, Erweiterung des 
Grundwortschatzes. 

   

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache.    
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Wahlpflichtbereich  
 



 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Griechische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das Graecum 
1-2 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKA 

1. Niveaustufe: Bachelor/ Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Klassische Philologie/ 04010000 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie I – 
Gräzistik 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Deklinationen und thematische Konjugation; entsprechendes Vokabular, Übersetzen einschlägiger  
Texte; komplexere Formen der Verben (z.B. Verba muta, liquida) und zum Gebrauch der Modi 
(Konjunktiv, Optativ). 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 
Lesen, Schreiben des Altgriechischen;  Grundkenntnisse der Deklinationen und thematischen 
Konjugation;  Kenntnisse komplexerer Formen der Verben und zum Gebrauch der Modi; entsprechendes 
Vokabular, Fähigkeit zum schriftlichen Übersetzen griechischer  Texte. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKA-1    
Titel:  Griechische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das Graecum 1-2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 8    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Griechische Sprachkurse zur Vorbereitung auf das 
Graecum 1-2 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKA-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/ Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Klassische Philologie/ 04010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie I – 
Gräzistik 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 45 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Altgriechisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-KPG-GKA-1Ü1 04-KPG-GKA-1Ü2   

Titel:  Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf 
das Graecum 1 

Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf 
das Graecum 2 

 
 

Art: Übung Übung  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 4 4  
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h 90 h   

Turnus: Jedes WS Jedes WS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Altgriechisch Deutsch, Altgriechisch   
Inhalt: Deklinationen und thematische Konjugation; 

entsprechendes Vokabular, Übersetzen 
einschlägiger  Texte. 

Komplexere Formen der Verben (z.B. Verba 
muta,  liquida) und zum  

Gebrauch der Modi (Konjunktiv, Optativ). 

  

Sonstiges:     
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Graecum 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKB 

1. Niveaustufe: Bachelor/ Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Klassische Philologie/ 04010000 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie I – 
Gräzistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-KPG-GKA 

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Oder entsprechende Kenntnisse 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Gegenüber 04-KPG-GKA zusätzlich insb.: komplexere Verbformen, z.B. athematische  Konjugation, 
sowie anspruchsvollere Übersetzungstechniken; Überblick über  Dichtung, Geschichte, Philosophie. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Grundwissen zu  Dichtung, Geschichte, Philosophie. Fähigkeiten zum Übersetzen anspruchsvollerer 
Texte. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKB-1    
Titel:  Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Graecum 3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 24.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf das 
Graecum 3 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-KPG-GKB-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Klassische Philologie/ 04010000 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Klassische Philologie I – 
Gräzistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 120 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Altgriechisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-KPG-GKB-1Ü    

Titel:  Griechischer Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Graecum 3   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jedes Semester    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Altgriechisch    
Inhalt: Gegenüber 04-KPG-GKA zusätzlich insb.: komplexere Verbformen, z.B. athematische  

Konjugation, sowie das Erlernen anspruchsvollerer Übersetzungstechniken; Überblick über  
Dichtung, Geschichte, Philosophie. 

   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 28.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung ins Akkadische Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 9 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-AO-AKL1, 04-AO-AKL2, 04-AO-AKL3 

10. Inhalte:  

Das Akkadische, das zur semitischen Sprachenfamilie gehört, ist die am weitesten verbreitete Sprache 
der altorientalischen Welt. Ihre Erlernung steht deshalb am Anfang des Studiums. Das Modul bietet 
einen Überblick über die Schriften und Sprachen des Alten Orients und vermittelt die Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens. Es führt in die Keilschrift sowie in Grammatik und Wortschatz des 
Akkadischen ein, wobei der Schwerpunkt auf dem Altbabylonischen liegt. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/die Studierende verfügt über die Kenntnis der Struktur der akkadischen Sprache mit besonderer 
Betonung der für die Formbestimmung wichtigen Kriterien. Er/sie ist in der Lage, (1) aus vorgegebenen 
Nomina sinnvolle Genitivverbindungen (in gebundener Umschrift) zu erstellen und zu übersetzen, (2) 
vorgegebene Substantive und Pronominalsuffixe zu verbinden und zu übersetzen, (3) in Transliteration 
vorgelegte Verbalformen in gebundene Umschrift umzusetzen, zu analysieren und zu übersetzen, (4) die 
Lautwerte einfacher Keilschriftzeichen zu benennen, (5) den Codex Hammurapi in neuassyrischer Schrift 
zu lesen, in gebundener Umschrift korrekt zu transkribieren und zu übersetzen sowie die Verbalformen 
zu analysieren. Er/sie verfügt über die Fähigkeit zur Benutzung der wichtigsten Hilfsmittel (Grammatiken, 
Wörterbücher, Bibliographien, Texteditionen) und hat Kenntnisse der religiösen, rechtlichen und sozialen 
Grundvorstellungen, die dem Codex Hammurapi zugrunde liegen, sowie der wichtigsten rechtlichen 
Regelungen des Familienrechts. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE-1 04-AO-AKE-2   

Titel:  Einführung in die Altorientalistik und die 
akkadische Sprache 

Akkadische Lektüre mit besonderer Be-
rücksichtigung der grammatischen 

Analyse 

  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 5 4   

ECTS-Punkte: 5 5   

10   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die Altorientalistik und die akkadische 
Sprache 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-AO-AKE-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-AKE-1Ü1 04-AO-AKE-1Ü2 04-AO-AKE-1T 

Titel:  Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten 

Einführung in die akkadische 
Sprache (Akkadisch 1) 

Übungen zu  
Akkadisch 1 

Art: Übung Übung Tutorium 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht Pflicht 

SWS: 1 2 2 

Arbeits-
aufwand: 

30 h 60 h 60 h 

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS Jährlich, WS 

Teilnehmer-
zahl: 

   

Sprache: Deutsch Deutsch Deutsch 

Inhalt: Die Übung vermittelt die 
Kenntnis des Aufbaus der 
altorientalistischen Seminar-
bibliothek und führt in das 
Bibliographieren, das Zitieren, 
die Form der 
wissenschaftlichen Arbeit und 
die Nutzung von Internet-
ressourcen ein. 

Die Übung liefert eine 
Übersicht über die Grammatik 
des Akkadischen. Im Zentrum 
steht dabei die altbabylonische 
Sprachstufe. 

Nach einer allgemeinen 
Einführung zum Akkadischen 
wird die Entwicklung und 
Struktur der Keilschrift 
besprochen, Darauf folgt ein 
Durchgang durch die 
Grammatik. In den letzten 
Stunden werden die im Kurs 
vermittelten Kenntnisse durch 
die Lektüre einiger 
Paragraphen des Codex 
Hammurapi befestigt. 

Das Tutorium soll die in der 
Übung „Einführung in die 
akkadische Sprache“ vermittelten 
Kenntnisse befestigen, 
offengebliebene Fragen klären 
und auf die Klausur vorbereiten. 

Sonstiges:    
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akkadische Lektüre mit besonderer Berücksichtigung der 
grammatischen Analyse 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-AKE-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber-/in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-AO-AKE-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Mündliche Prüfung 

12. Prüfungsumfang: Ca. 30 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-AKE-2Ü 04-AO-AKE-2T   

Titel:  Akkadische Lektüre mit besonderer 
Berücksichtigung der grammatischen Analyse 

(Akkadisch 2) 

Übungen zu „Akkadisch 2“  
 

Art: Übung Tutorium  
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht  
 

SWS: 2 2  
 

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   
Inhalt: Die in der Einführung in die akkadische 

Sprache erworbenen Kenntnisse werden 
durch Textlektüre (im Regelfall die Gesetze 
des Königs Hammurapi im Umfang von ca. 
100 Paragraphen) befestigt und erweitert. Der 
Text wird in neuassyrischer Schrift  gelesen, 
doch wird im Laufe des Kurses  auch die 
Originalschrift (altbabylonische Monu-
mentalschrift) in den Unterricht  eingeführt. 

Die Textlektüre dient gleichzeitig der 
Einführung in die Keilschriftrechte, insbeson-
dere ins altbabylonische Familienrecht. 

Das Tutorium soll die in der Übung 
"Akkadisch 2" vermittelten Kenntnisse 
befestigen, offengebliebene Fragen klären 
und auf die Prüfung vorbereiten. 

 

  

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                              (Stand: 28.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung ins Hethitische Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 7 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 
04-AO-HEL 

10. Inhalte:  

Die hethitische Sprache, die zur indogermanischen (engl. = Indo-European) Sprachfamilie gehört und 
deren ältestbezeugte Sprache ist, wurde mit babylonischer Keilschrift geschrieben, die hethitische Kultur 
bildet einen festen Teil der Keilschriftkulturen. Das Modul bietet eine Einführung in Grammatik und 
Wortschatz des Hethitischen und die dafür verwendeten Formen der Keilschrift und festigt die dabei zu 
erwerbenden Kenntnisse durch Lektüre einfacher hethitischer Texte historischen Inhalts. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/die Studierende verfügt über einen Überblick über die Struktur der hethitischen Sprache mit 
besonderer Betonung der für die Formbestimmung wichtigen Kriterien und die Fähigkeit zur Benutzung 
der wichtigsten Hilfsmittel (Grammatiken, Wörterbücher, Bibliographien, Texteditionen). Er/sie ist in der 
Lage, (1) Nomina mit Possessivsuffixen zu verbinden und zu deklinieren, (2) Verbalformen zu 
analysieren und zu übersetzen, (3) Konjunktionen mit Enklitika zu analysieren, (4) aus vorgegebenen 
Vokabeln sinnvolle Sätze zu bilden und zu übersetzen, (5) hethitische annalistische Keilschrifttexte des 
vorausgegangenen Studienprogramms vom Keilschrifttext zu transliterieren, zu analysieren und zu 
übersetzen, und verfügt über gute Grundkenntnisse  des historisch-kulturellen Hintergrundes der 
betreffenden Texte. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE-1 04-AO-HEE-2   

Titel:  Einführung in die hethitische Sprache 
(Hethitisch 1) 

Hethitische Lektüre mit besonderer 
Berücksichtigung der grammatischen 

Analyse (Hethitisch 2) 

  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 4 3   

ECTS-Punkte: 5 5   

10   
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die hethitische Sprache (Hethitisch 1) Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-AO-HEE-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-HEE-1Ü 04-AO-HEE-1T   

Titel:  Einführung in die hethitische Sprache 
(Hethitisch 1) 

Übungen zu Hethitisch 1   

Art: Übung Tutorium   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 2   

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Die Übung bietet eine Einführung in die 
Grammatik des Hethitischen. Sie gliedert sich 
folgendermaßen: Allgemeine Einführung in 
den Semesterstoff, Grundlegendes zur hethiti-
schen Geschichte und Kultur, zur historischen 
Topographie (Fundorte der Texte) sowie zur 
Forschungsgeschichte. Grundsätzliches zur 
hethitischen Sprache, zur Verwandtschaft mit 
anderen altanatolischen Sprachen und zur 
kulturellen Rolle anderer Sprachen im 
hethiterzeitlichen Anatolien.  Die Schreibung 
des Hethitischen mittels der Keilschrift.  
Phonologie. Das hethitische Nomen 
(Wortbildung, Flexion). Pronomina. Das Verb. 
Adverb, Postposition, Präverb, Konjunktionen, 
enklitische Satzpartikeln. Elemente der 
Syntax. Textlektüre. 

Das Tutorium soll die in der Übung 
"Einführung in die hethitische Sprache" 
vermittelten Kenntnisse befestigen, 
offengebliebene Fragen klären und auf die 
Klausur vorbereiten. 

  

Sonstiges:     
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                          (Stand: 28.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Hethitische Lektüre mit besonderer Berücksichtigung der 
grammatischen Analyse (Hethitisch 2) 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-AO-HEE-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Altorientalistik/ 04080300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Altorientalistik 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-AO-HEE-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 90 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-AO-HEE-2Ü 04-AO-HEE-2T   

Titel:  Hethitische Lektüre mit besonderer 
Berücksichtigung der grammatischen Analyse 

(Hethitisch 2) 

Hethitische Keilschrift und hethitischer 
Elementarwortschatz 

  

Art: Übung Tutorium   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 1   

Arbeits-
aufwand: 

90 h 60 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   

Inhalt: Die in der Einführung in die hethitische 
Sprache erworbenen Kenntnisse werden 
durch Textlektüre (im Regelfall Auszüge aus 
den Annalen Muršilis II.) gefestigt und 
erweitert. Die Textlektüre dient gleichzeitig 
der Einführung in die hethitische Geschichte 
und die literarischen Formen hethitischer 
Annalistik. 

In Form des angeleiteten Selbststudiums 
werden die wichtigsten Keilschriftzeichen in 
der in hethitischen Texten verwendeten Form 
geübt sowie ein Elementarwortschatz 
memoriert. 

  

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                             (Stand: 30.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Einführung in die ägyptische Schrift und Sprache Nr.: (wird von 
der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Ägyptologie/ 04080500 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Ägyptologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Englisch, Französisch 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-ÄG-ÄL1, 04-ÄG-ÄLIT1 

10. Inhalte: 

Das Modul ist grundlegend für das gesamte Studium der Ägyptologie, die Beherrschung seiner Inhalte 
unerlässliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Studienverlauf. In einem auf zwei Semester 
angelegten Sprachkurs stehen zunächst die Hieroglyphenschrift und die Grammatik der ägyptischen 
Sprache in Form der klassischen Literatursprache Mittelägyptisch im Mittelpunkt, um schließlich einen 
einfachen Text in Hieroglyphen zu lesen. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über einen Gesamtüberblick über die ägyptische Grammatik und einen 
aktiven Grundwortschatz des Mittelägyptischen. Er/Sie ist fähig, einfache hieroglyphische Texte unter 
Heranziehung grundlegender Hilfsmittel im ägyptischen Original zu lesen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS-1 04-ÄG-EÄSS-2   
Titel:  Einführung in die ägyptische Schrift und 

Sprache 1 
Einführung in die ägyptische Schrift und 

Sprache 2 
  

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 3 3   
ECTS-Punkte: 5 5   

10   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 30.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die ägyptische Schrift und Sprache 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Ägyptologie/ 04080500 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/-in der Übungen 04-ÄG-EÄSS-1Ü und -2Ü 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-ÄG-EÄSS-2  

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe. Voraussetzung für die 
Prüfungsanmeldung ist die regelmäßige (Umfang wird zu 
Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben) 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Teilmodules 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-ÄG-EÄSS-1Ü 04-ÄG-EÄSS-1T   

Titel:  Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 1 

Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 1 

  

Art: Übung Tutorium   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 1   

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   
Inhalt: In der Übung werden Kenntnisse der 

Hieroglyphenschrift, der Transliterations-
weisen und der wichtigsten Satzarten ver-
mittelt; darüber hinaus werden vor allem die 
nonverbalen Sätze (Nominal-, Adjektival-, 
Adverbialsatz) behandelt. Schließlich werden 
die Grundlagen des ägyptischen Verbs 
erläutert und wichtige Formen eingeführt 
(Infinitiv, Partizip und Relativform) sowie 
Grundlagen der Suffixkonjugation dargestellt.   

Besprechung der in der Übung gestellten 
Hausaufgaben und Festigung der dort 
vermittelten Kenntnisse. 

  

Sonstiges:     
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 30.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Einführung in die ägyptische Schrift und Sprache 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-ÄG-EÄSS-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Ägyptologie/ 04080500 

3. Teilmodulverantwortung:  Dozent/-in der Übungen 04-ÄG-EÄSS-1Ü und -2Ü 

4. SWS: 3 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-ÄG-EÄSS-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe. Voraussetzung für die 
Prüfungsanmeldung ist die regelmäßige (Umfang wird zu 
Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben) 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen des Teilmodules 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-ÄG-EÄSS-2Ü 04-ÄG-EÄSS-2T   

Titel:  Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 2 

Einführung in die ägyptische Schrift und 
Sprache 2 

  

Art: Übung Tutorium   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 2 1   

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch Deutsch   
Inhalt: In der Übung werden die weiteren 

Verbalformen im Detail (v.a. verschiedene 
Aspekte der Suffixkonjugation) vertieft 
behandelt, um schließlich erste 
Lektüreerfahrung mit leichteren ägyptischen 
Texten zu sammeln. 

Besprechung der in der Übung gestellten 
Hausaufgaben und Festigung der dort 
vermittelten Kenntnisse. 

  

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul Kannada Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB12 

1. Niveaustufe Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 10 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-IB13, 04-IB16 

10. Inhalte: 

Einführung in die Kannada-Grammatik, den Grundwortschatz und die Kannada-Schrift. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeit, einfache Kannadatexte auf Grundstufenniveau zu lesen und 
zu verstehen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB12-1 04-IB12-2   

Titel:  Kannada 1 Kannada 2   

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 5 5   

ECTS-Punkte: 10 5   

15   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Kannada 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB12-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-IB12-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-IB12-1Ü 04-IB12-1KV   

Titel:  Kannada 1 Konversation, Übung oder Tutorium zu 
Kannada 1 

  

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

270 h 30 h   

Turnus: In der Regel jährlich, WS In der Regel jährlich, WS    

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: Einführung in die Kannada-Schrift, die 
Kannada-Grammatik und den 
Grundwortschatz. 

• Vertiefung und Erweiterung des 
Grundwortschatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in 
alltäglichen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

  

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Kannada 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB12-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-IB12-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-IB12-2Ü 04-IB12-2KV   

Titel:  Kannada 2 Konversation, Übung oder Tutorium zu 
Kannada 2 

  

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: In der Regel jährlich, SS In der Regel jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: • Vervollständigung und Vertiefung der 
Kannada-Grammatik 

• Erweiterung des Grundwortschatzes 

• Vertiefung und Erweiterung des 
Grundwortschatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in 
alltäglichen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

Viele Lehrmaterialien sind in englischer 
Sprache. 

  

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Intensivkurs Kannada Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB16 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-IB12 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung des Anwendungsbezugs der Sprache und des Zugangs zur umgebenden Kultur durch einen 
Intensivkurs in Südasien. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeiten, 
• sich selbstständig im fremdsprachlichen Raum zu bewegen und Alltagssituationen korrekt 

einzuschätzen sowie 
• anspruchsvollere Dialoge mit Einheimischen zu führen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB16-1    

Titel:  Intensivkurs Kannada    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS:     

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Intensivkurs Kannada Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB16-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-IB16-1IK    

Titel:  Intensivkurs Kannada    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS:     

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: In der Regel alle zwei Jahre, vorlesungsfreie Zeit    

Teilnehmer-
zahl: 

Bis zu 15    

Sprache: Deutsch oder Englisch    

Inhalt: Der Intensivkurs in Südasien vermittelt vor allem den Anwendungsbezug der Sprache und 
den Zugang zur umgebenden Kultur über das Klassenzimmer hinaus in natürlichen 
Alltagssituationen. 

   

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache. 
Lehrveranstaltung findet als Blockveranstaltung von ca. 4 Wochen in Südasien statt. 

Die Lehrveranstaltungen stehen zunächst den Studierenden des Studienfachs Indologie / 
Südasienkunde zur Verfügung. Eventuell freie Plätze werden Studierenden des 
vorgesehenen Lehrexports zur Verfügung gestellt. Die Verteilung der Plätze erfolgt 
vorrangig aufgrund des Studienfortschritts, im Falle des Gleichrangs entscheidet das Los. 
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul Hindi Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB5 

1. Niveaustufe Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 10 

5. ECTS-Punkte:  15 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  450 

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module: 04-IB7, 04-IB14 

10. Inhalte: 

Einführung in die Hindi-Grammatik, den Grundwortschatz und die Nagari-Schrift. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeit, einfache Hinditexte auf Grundstufenniveau zu lesen und zu 
verstehen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB5-1 04-IB5-2   

Titel:  Hindi 1 Hindi 2   

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   

SWS: 5 5   

ECTS-Punkte: 10 5   

15   
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Hindi 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB5-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

04-IB5-2 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der Vorle-
sungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren mit 
einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über das 
Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-IB5-1Ü 04-IB5-1KV   

Titel:  Hindi 1 Konversation, Übung oder Tutorium zu Hindi 1   

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

270 h 30 h   

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, WS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: Einführung in die Nagari-Schrift, die Hindi-
Grammatik und den Grundwortschatz. 

• Vertiefung und Erweiterung des Grundwort-
schatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in alltägli-
chen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache.   
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Hindi 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB5-2 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS: 5 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 04-IB5-1 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

04-IB5-2Ü 04-IB5-2KV   

Titel:  Hindi 2 Konversation, Übung oder Tutorium zu Hindi 2   

Art: Übung Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht Pflicht   

SWS: 4 1   

Arbeits-
aufwand: 

120 h 30 h   

Turnus: Jährlich, SS Jährlich, SS   

Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch   

Inhalt: Vervollständigung und Vertiefung der Hindi-
Grammatik, Erweiterung des 
Grundwortschatzes. 

• Vertiefung und Erweiterung des 
Grundwortschatzes und der Grammatik 

• Einübung des Sprachgebrauchs in 
alltäglichen Situationen 

  

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache.   
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Intensivkurs Hindi Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB14 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 04-IB5 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung des Anwendungsbezugs der Sprache und des Zugangs zur umgebenden Kultur durch einen 
Intensivkurs in Südasien. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende besitzt die Fähigkeiten, 
• sich selbstständig im fremdsprachlichen Raum zu bewegen und Alltagssituationen korrekt 

einzuschätzen und 
• anspruchsvollere Dialoge mit Einheimischen zu führen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-IB14-1    

Titel:  Intensivkurs Hindi    

Verpflichtungsgrad: Pflicht    

SWS:     

ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 29.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Intensivkurs Hindi Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-IB14-1 

1. Niveaustufe: Bachelor, Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Indologie/ 04050200 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Indologie 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausuren 

12. Prüfungsumfang: Eine Klausur am Ende der Vorlesungszeit mit einer Dauer 
von 90 bis 120 Minuten oder zwei Klausuren mit einer 
Dauer von jeweils 45 bis 60 Minuten, von denen eine zur 
Mitte eines Semesters, die zweite am Ende der 
Vorlesungszeit stattfindet oder vier bis acht Kurzklausuren 
mit einer Dauer von jeweils 15 bis 30 Minuten, die über 
das Semester verteilt stattfinden. 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch oder Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-IB14-1IK    

Titel:  Intensivkurs Hindi    

Art: Übung    

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS:     

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: In der Regel jährlich, vorlesungsfreie Zeit    

Teilnehmer-
zahl: 

Bis zu 15    

Sprache: Deutsch oder Englisch    

Inhalt: Der Intensivkurs in Südasien vermittelt vor allem den Anwendungsbezug der Sprache und 
den Zugang zur umgebenden Kultur über das Klassenzimmer hinaus in natürlichen 
Alltagssituationen. 

   

Sonstiges: Viele Lehrmaterialien sind in englischer Sprache. 
Lehrveranstaltung findet als Blockveranstaltung von ca. 4 Wochen in Südasien statt 

Die Lehrveranstaltungen stehen zunächst den Studierenden des Studienfachs Indologie / 
Südasienkunde zur Verfügung. Eventuell freie Plätze werden Studierenden anderer 
Studienfächer im Rahmen des vorgesehenen Lehrexports zur Verfügung gestellt. Die 
Verteilung der Plätze erfolgt vorrangig aufgrund des Studienfortschritts, im Falle des 
Gleichrangs entscheidet das Los. 
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Schlüsselqualifikationen  
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Allgemeine  
Schlüsselqualifikationen  
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Modulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:       

      b) Sonstige Vorkenntnisse:       

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Recherchestrategien und -hilfsmittel 

- Umgang mit den elektronischen Informationsmitteln der Bibliothek 

- fachspezifische Informationsquellen der Geisteswissenschaften: Bibliographien, Datenbanken, 
Kataloge, Zeitschriften, Nachschlagewerke 

- Recherche im Internet und in Suchmaschinen 

- Überblick über studiumsbegleitende Informationsmittel wie z. B. E-Learning 

- Literaturverwaltung 

Einzelne Phasen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach Möglichkeit an den 
einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden wissen, welche Informationen zu welchem Zweck benötigt werden. Sie besitzen die 
Fähigkeit, Informationen für ihr Fach, aber auch darüber hinaus relevante Informationen in 
verschiedensten Quellen zu finden und zu bewerten. 

Dabei kennen sie insbesondere die unterschiedlichen Qualitäten von spezifischen, 
zugangsbeschränkten Informationsquellen (Datenbanken) und allgemein zugänglichen Informationen 
(Internet). Darüber hinaus können die Studierenden mit Hilfe von Literaturverwaltungsprogrammen und 
E-Learning-Anwendungen die recherchierten Informationen für die eigenen Bedürfnisse aufbereiten, 
verwalten und weiterverarbeiten. 

Das Modul versetzt die Studierenden insgesamt in die Lage, die notwendige Informations- und 
Literaturrecherche für die Bachelor-Arbeit zu leisten. 
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12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 41-IK-GW1-1    
Titel:  Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften"    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 0,5    
ECTS-Punkte: 1    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-05-14) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Basismodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 0,5 

5. ECTS-Punkte:  1 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  30 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:       

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

      

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise, kurz vor oder nach dem Ende des 
Verwaltungszeitraums (Ende im WS: 31.03., Ende im SS: 
30.09.); der genaue Termin wird spätestens 3 Wochen 
vorab ortsüblich bekanntgegeben 

10. Prüfungsanmeldung: Vom 01. - 28. Februar und vom 01. - 31. Juli 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Bestanden/nicht bestanden 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

41-IK-GW1-1Ü   

Titel:  Basiskurs: Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften   

Art: Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 0,5   

Arbeits-
aufwand: 

30 h   

Turnus: Jedes Semester   
Teilnehmer-
zahl: 

50   

Sprache: Deutsch   
Inhalt: Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Recherchestrategien und -hilfsmittel 
- Umgang mit den elektronischen Informationsmitteln der Bibliothek 
- fachspezifische Informationsquellen der Geisteswissenschaften: Bibliographien, 
Datenbanken, Kataloge, Zeitschriften, Nachschlagewerke 
- Recherche im Internet und in Suchmaschinen 
- Überblick über studiumsbegleitende Informationsmittel wie z. B. E-Learning 
- Literaturverwaltung 
 
Einzelne Phasen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach 
Möglichkeit an den einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

  

Sonstiges: Die Übung findet als Blockveranstaltung (2 Termine) in der vorlesungsfreien Zeit statt und 
gliedert sich in Plenums- und Gruppenphasen. Während im Plenum grundlegende Aspekte 
vermittelt werden, dienen die Gruppenphasen der Diskussion, Übung und Vertiefung. Die 
Präsenzphasen werden ergänzt durch Selbstlernphasen, in denen die Studierenden durch die 
Bereitstellung entsprechender Lernmaterialien in die Lage versetzt werden, die vermittelten 
Inhalte in eigenen Recherchen auszuprobieren und sich anzueignen. 
 
In der Übung werden jeweils fachspezifische Schwerpunkte gesetzt und vorab entsprechend 
ausgewiesen. Im Laufe eines Studienjahres werden dabei nach Möglichkeit alle Disziplinen 
der Geisteswissenschaften berücksichtigt. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ggf. erfolgt ein  Auswahlverfahren nach folgenden Kriterien: 
- Zunächst werden Studierende aus Studiengängen der jeweiligen fachspezifischen 
Schwerpunkte berücksichtigt; etwaige Restplätze werden an Studierende der übrigen 
Studiengänge der Geisteswissenschaften vergeben. 
- Innerhalb der vorgenannten Gruppen werden 30% der Plätze aufgrund des 
Studienfortschritts (Fachsemester) vergeben (Rang bei gleicher Anzahl der Fachsemester 
entscheidet das Los), 70% der Plätze werden durch Losverfahren vergeben.    
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Modulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-01-31) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende der 
Geisteswissenschaften" 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Modulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 1,5 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 41-IK-GW1 oder Teilmodul 41-IK-GEO-2 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:       

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:       

10. Inhalte: 

Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Vertiefung einzelner Inhalte des Basismoduls wie z.B. die fachspezifische Datenbankrecherche 

- Wissenschaftliches Publikations- und Informationswesen in den Geisteswissenschaften 

- fachspezifische Werkzeuge der Informationserschließung wie z.B. Klassifikationen und Thesauri 

- neuere web-basierte Informations- und Kommunikationsanwendungen 

- fachtypische Recherche nach unterschiedlichen Medienarten (Text, Film, Bild, Musik u. ä.) 

- berufsorientierte Informationsrecherche 

- Urheberrecht und Zitation 

- Elektronisches Publizieren 

Einzelne Sitzungen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach Möglichkeit an 
den einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden besitzen ein differenziertes Wissen über das wissenschaftliche Publikations- und 
Informationswesen ihres Faches und kennen die Möglichkeiten des elektronischen Publizierens auch für 
die eigenen Zwecke. Sie können gezielt nach verschiedenen Medienarten recherchieren und dabei 
besonders elektronische Hilfsmittel einsetzen. Zur inhaltlichen Recherche bedienen sie sich gezielt 
fachspezifischer Werkzeuge der Informationserschließung und können zum fachlichen Austausch auch 
neuere web-basierte Techniken einsetzen. 

Dabei kennen die Studierenden die rechtlichen Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen 
Publikations-, Informations- und Kommunikationsbereich und können Informationen 
verantwortungsbewusst nutzen. 
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12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 41-IK-GW2-1    
Titel:  Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften"    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 1,5    
ECTS-Punkte: 2    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2) (Stand: 2008-05-14) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Aufbaumodul "Informationskompetenz für Studierende 
der Geisteswissenschaften" 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 41-IK-GW2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Universitätsbibliothek / 41000000 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter / Leiterin der Universitätsbibliothek 

4. SWS: 1,5 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:       

 b) Sonstige Vorkenntnisse:       

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

      

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise, jeweils in der zweiten Woche nach dem 
Ende der Vorlesungszeit; der genaue Termin wird 
spätestens drei Wochen vorher bekannt gegeben 

10. Prüfungsanmeldung: Vom 01. - 31. Januar und vom 01. - 31. Juni      

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

41-IK-GW2-1Ü   

Titel:  Aufbaukurs: Informationskompetenz für Studierende der Geisteswissenschaften   

Art: Übung   

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 1,5   

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jedes Semester   
Teilnehmer-
zahl: 

50   

Sprache: Deutsch   
Inhalt: Vermittlung von Informationskompetenz im wissenschaftlichen Kontext: 

- Vertiefung einzelner Inhalte des Basismoduls wie z.B. die fachspezifische 
Datenbankrecherche 
- Wissenschaftliches Publikations- und Informationswesen in den Geisteswissenschaften 
- fachspezifische Werkzeuge der Informationserschließung wie z.B. Klassifikationen und 
Thesauri 
- neuere web-basierte Informations- und Kommunikationsanwendungen 
- fachtypische Recherche nach unterschiedlichen Medienarten (Text, Film, Bild, Musik u. ä.) 
- berufsorientierte Informationsrecherche 
- Urheberrecht und Zitation 
- Elektronisches Publizieren 
 
Einzelne Sitzungen des Moduls besitzen fachspezifische Schwerpunkte, die sich nach 
Möglichkeit an den einzelnen Disziplinen der Geisteswissenschaften orientieren. 

  

Sonstiges: Die Übung findet in der Vorlesungszeit als regelmäßige Lehrveranstaltung statt und teilt sich in 
Plenums- und Gruppenphasen. Während im Plenum grundlegende Aspekte vermittelt werden, 
dienen die Gruppensitzungen der Diskussion, Übung und Vertiefung. Die Präsenzphasen 
werden ergänzt durch Selbstlernphasen, in denen die Studierenden durch die Bereitstellung 
entsprechender Lernmaterialien in die Lage versetzt werden, die vermittelten Inhalte in 
eigenen Recherchen auszuprobieren und sich anzueignen. 
 
In der Übung werden jeweils fachspezifische Schwerpunkte gesetzt und vorab entsprechend 
ausgewiesen. Im Laufe eines Studienjahres werden dabei nach Möglichkeit alle Disziplinen 
der Geisteswissenschaften berücksichtigt. 
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ggf. erfolgt ein  Auswahlverfahren nach folgenden Kriterien: 
- Zunächst werden Studierende aus Studiengängen der jeweiligen fachspezifischen 
Schwerpunkte berücksichtigt; etwaige Restplätze werden an Studierende der übrigen 
Studiengänge der Geisteswissenschaften vergeben. 
- Innerhalb der vorgenannten Gruppen werden 30% der Plätze aufgrund des 
Studienfortschritts (Fachsemester) vergeben (Rang bei gleicher Anzahl der Fachsemester 
entscheidet das Los), 70% der Plätze werden durch Losverfahren vergeben. 
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                             (Stand: 08.01.2009) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Präsentationstechniken Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-MW-SQA2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Musikforschung/04070000 

3. Modulverantwortung:  Wissenschaftliche/-r Assistent/-in für 
Musikwissenschaft 1 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Das Modul dient dem Erwerb grundlegender Arbeitstechniken zur mündlichen und schriftlichen 
Präsentation wissenschaftlicher Themen. Es vermittelt EDV-Kenntnisse zur Erstellung von Handouts und 
Hausarbeiten und zum Umgang mit Präsentationsprogrammen wie PowerPoint, sensibilisiert für Stilistik 
und Rhetorik im mündlichen Vortrag und vermittelt Prinzipien zur Gliederung und Formulierung 
mündlicher und schriftlicher Referate für verschiedene, auch interdisziplinäre, wissenschaftliche 
Kontexte. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/die Studierende verfügt über die notwendigen EDV-Kenntnisse zur Erstellung wissenschaftlicher 
Präsentationen, ist sensibilisiert für Stilistik und Rhetorik in mündlichen und schriftlichen Referaten und 
beherrscht deren Vorbereitung, Strukturierung und Präsentation. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-MW-SQA2-1    
Titel:  Präsentationstechniken    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 2    
ECTS-Punkte: 2    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                         (Stand: 08.01.2009) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Präsentationstechniken Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-MW-SQA2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Musikforschung/04070000 

3. Teilmodulverantwortung:  Wissenschaftliche/-r Assistent/-in für Musikwissenschaft 1 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Hausaufgaben: 3 bis 4 schriftliche und/ oder mündliche 
Leistungen 

12. Prüfungsumfang: Schriftlich je ca. 1 Seite, mündlich je ca. 5 Minuten; 
Bearbeitungszeit ca. 12 Stunden 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

04-MW-SQA2-1Ü    

Titel:  Präsentationstechniken   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 2   
 

Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch    
Inhalt: Die Übung dient dem Erwerb grundlegender Arbeitstechniken zur mündlichen und 

schriftlichen Präsentation wissenschaftlicher Themen. Sie vermittelt EDV-Kenntnisse zur 
Erstellung von Handouts und Hausarbeiten und zum Umgang mit Präsentationsprogrammen 
wie PowerPoint, sensibilisiert für Stilistik und Rhetorik im mündlichen Vortrag und vermittelt 
Prinzipien zur Gliederung und Formulierung mündlicher und schriftlicher Referate für 
verschiedene, auch interdisziplinäre, wissenschaftliche Kontexte. 

   

Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                 (Stand: 2008-06-11) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 02-J6 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Juristische Fakultät / 02120300 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150  

7. Dauer:  2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10.  Inhalte: 

Grundlagen des Arbeitsrechts als Voraussetzung für berufliche Kontexte, die auch juristisches 
Hintergrundwissen benötigen. 

11.  Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden haben gelernt, arbeitsrechtliche Grundlagen auf ein späteres berufliches  
Handlungsfeld zu applizieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 02-J6-1    
Titel:  Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht     
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    
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Teilmodulbeschreibung 
 
(2007/2)                                                                                                                                                                  (Stand: 2008-06-16) 
 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Arbeitsrecht für Studierende anderer Fachrichtungen 1 Nr.: (wird von 
der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 02-J6-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer 
der Organisationseinheit: 

Juristische Fakultät / 02120300 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: a) Klausur und Vortrag (Gewichtung: 60:40) 
oder 
b) Klausur und (Referat plus Verschriftlichung) 
Gewichtung: 60:40, 
wobei Referat plus Verschriftlichung: 50:50 

12. Prüfungsumfang: a) Ca. 120 Minuten und ca. 30 Minuten 
b) Ca. 120 Minuten und (ca. 15 Minuten und ca. 10 Seiten) 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 
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15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeichnung: 02-J6-1V 02-J6-1K 

Titel:  Arbeitsrecht für Studierende anderer 
Fachrichtungen 1.1 

Vertiefung der Grundlagen im Arbeitsrecht 

Art: Vorlesung Kolloquium 
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht 

SWS: 2 2 
Arbeitsaufwand: 90 h 60 h 

Turnus: Jährlich, WS Jährlich, SS 
Teilnehmerzahl: Max. 30 Max. 30 

Sprache: Deutsch Deutsch 
Inhalt: Grundlagen des Arbeitsrechts Aktuelle Probleme des Arbeitsrechts 
Sonstiges: Sofern mehr Studierende das Modul belegen wollen, als Plätze vorhanden sind, wird unter 

den im Anmeldezeitraum Angemeldeten ausgelost. Gilt es, unter den angemeldeten 
Studierenden mehrere Fachrichtungen zu berücksichtigen, werden aus oben genannter 

maximalen Teilnahmezahl Fachkontingente im Verhältnis der Anmeldungen aus den 
jeweiligen Fächern zur Gesamtzahl der Anmeldungen errechnet. Die sich aus den 

Fachkontingenten ergebenden Plätze werden im Fall von Bruchteilen jeweils aufgerundet, 
(mindestens ein Platz), und unter den Studierenden des jeweiligen Faches per Los verteilt.  
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Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 1  Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENG3 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden vertiefte Grundkenntnisse in Englisch vermittelt, die es ihnen 
erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in englischer Sprache 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Er/Sie versteht 
längere Reden und Vorträge sowie längere Texte mittlerer Schwierigkeitsstufe mit allgemeinem und 
themenbezogenem Vokabular und kann sich strukturiert und detailliert zu einer Vielzahl von Themen des 
persönlichen Interessenbereichs schriftlich und mündlich äußern. Dieses Modul baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM1-1   
Titel:  Englisch Aufbaukurs    
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 4   
ECTS-Punkte: 4   
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Aufbaukurs Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM1-1Ü   

Titel:  Intermediate Language Practice 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse (Grammatik, Wortschatz, sprachliche 

Fertigkeiten) sowie Vermittlung landeskundlicher und interkultureller Inhalte; Vorbereitung auf 
einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland. 

  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Englisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
englischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM2-1   
Titel:  Englisch Sprachliche Fertigkeiten A   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   
ECTS-Punkte: 2   
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Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Sprachliche Fertigkeiten A Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM2-1Ü   

Titel:  Listening and Speaking Skills   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den mündlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Leseverständnis 
und schriftlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden fertigkeitsbezogene und vertiefte Grundkenntnisse in 
Englisch vermittelt, die es ihnen erlauben, sich in Standardsituationen in Auslandsstudium oder Beruf in 
englischer Sprache zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt in diesem Modul vertiefte Grundkenntnisse mit allgemeinsprachlicher 
Orientierung und Schwerpunkt auf den sprachlichen Fertigkeiten: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. Das gezielte Fertigkeitstraining baut auf der Stufe "B1 – 
Threshold" auf und ist auf das Erreichen der Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats ausgerichtet. In diesem Modul verbessern die 
Studierenden gezielt ihre mündlichen und schriftlichen Kompetenzen, um sich für die vom Europarat 
empfohlene unterste Mobilitätsstufe vorzubereiten. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM3-1   
Titel:  Englisch Sprachliche Fertigkeiten B   
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   
ECTS-Punkte: 2   

 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Englisch Sprachliche Fertigkeiten B Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM3-1Ü   

Titel:  Reading and Writing Skills   
Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h    

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse mit Schwerpunkt auf den schriftlichen 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der anderen sprachlichen Fertigkeiten (Hörverständnis 
und mündlicher Ausdruck); Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 

  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Mittelstufe Englisch 4 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM4 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: 42-ENM1 oder Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden akademische Fertigkeiten in Englisch vermittelt, um sie auf 
einen Studienaufenthalt im Ausland gezielt vorzubereiten. Dadurch wird die Studierfähigkeit im 
Zielsprachenland verbessert. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden erhalten ein gezieltes Training akademischer Fertigkeiten in Englisch. Dieses Training 
soll sie in die Lage versetzen, an einer englischsprachigen Hochschule studieren zu können. Die 
Studierenden können akademische Texte in Englisch verstehen und selbst verfassen. Sie besitzen 
darüber hinaus die entsprechenden mündlichen Kompetenzen, um den sprachlichen Anforderungen der 
Hochschulen im Zielsprachenland situationsadäquat gerecht zu werden. 

Dieses Modul stellt eine Unterstützung zur Stufe "B2 – Vantage“ des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des Europarats mit dem Hauptziel der selbstständigen 
Sprachverwendung dar, in dem zusätzlich zur vom Europarat empfohlenen untersten Mobilitätsstufe 
gezielt die Studierfähigkeit verbessert wird.  

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ENM4-1   
Titel:  Akademische Fertigkeiten in Englisch    
Verpflichtungsgrad: Pflicht   
SWS: 2   
ECTS-Punkte: 2   

 
 
 
 
 
 
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Akademische Fertigkeiten in Englisch Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ENM4-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 2 

5. ECTS-Punkte:  2 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  60 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 
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11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen: jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten 

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Englisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich
-nung: 

42-ENM4-1Ü   

Titel:  English for Academic Purposes 
  

Art: Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   

SWS: 2   
Arbeits-
aufwand: 

60 h   

Turnus: Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

  

Sprache: Englisch   
Inhalt: Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse sowie Vermittlung akademischer Fertigkeiten 

in der Fremdsprache; Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt im Zielsprachenland 
  

Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

  

   
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG3-1    
Titel:  Grundstufe Französisch 3-1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 4    
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 3-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG3-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG3-1Ü1 42-FRG3-1Ü2   

Titel:  Französisch 3 Faux débutants   
Art: Übung Übung   
Verpflich-
tungsgrad: 

Wahlpflicht Wahlpflicht   

SWS: 4 4   
Arbeits-
aufwand: 

120 h  120 h   

Turnus: Semesterweise Semesterweise   
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 
Max. 25 

Min. 5 
Max. 25 

  

Sprache: Französisch Französisch   
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache   
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Falls die Mindestteilnehmerzahl in einem Kurs nicht zustande kommt, werden die 
Lehrveranstaltungen zusammengelegt. 

• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Französisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 42-FRG1-3   
Titel:  Französisch Grundstufe 1-2 Französisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 3 4   

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-2Ü    

Titel:  Französisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
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Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-3Ü    

Titel:  Französisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 
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Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Französisch Grundstufe 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Französisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in 
Französisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Französisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung 
unter Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls 
versteht er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann 
sich zu allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und 
eines ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei 
Abschluss dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Französisch erworben, die sich 
am Niveau „B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarats orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-FRG1-1 42-FRG1-2 42- FRG1-3  
Titel:  Französisch Grundstufe 1-1 Französisch Grundstufe 1-2 Französisch Grundstufe 

1-3 
 

Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  
ECTS-Punkte: 3 3 4  
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 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42- FRG1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-1Ü    

Titel:  Französisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-2Ü    

Titel:  Französisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Französisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-FRG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-FRG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Französisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-FRG1-3Ü    

Titel:  Französisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Französisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der französischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3    
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 4    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.  

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Italienisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 42-ITG1-3   
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-2 Italienisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 3 4   

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-2Ü    

Titel:  Italienisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Italienisch Grundstufe 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Italienisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in Italienisch 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Italienisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Italienisch erworben, die sich am Niveau 
„B1 – Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-ITG1-1 42-ITG1-2 42- ITG1-3  
Titel:  Italienisch Grundstufe 1-1 Italienisch Grundstufe 1-2 Italienisch Grundstufe 1-3  
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  
ECTS-Punkte: 3 3 4  
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 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42- ITG1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-ITG1-1Ü    

Titel:  Italienisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-2Ü    

Titel:  Italienisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Italienisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-ITG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-ITG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Italienisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-ITG1-3Ü    

Titel:  Italienisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Italienisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der italienischen Sprache    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 3 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf Vorkenntnissen – Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3    
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-3    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 4    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe  

11. Prüfungsart: Option 1: eine schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) 
oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen 
(Leseverstehen, Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) 
oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 

Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten  

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben.  

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 

• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 8 

5. ECTS-Punkte:  7 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  210 

7. Dauer:  1-2 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module: Einstufungstest 

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden den Studierenden – aufbauend auf geringen Vorkenntnissen – 
Grundkenntnisse in der Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen 
Grundsituationen in Spanisch zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 42-SPG1-3   
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-2 Spanisch Grundstufe 1-3   
Verpflichtungsgrad: Pflicht Pflicht   
SWS: 4 4   
ECTS-Punkte: 3 4   

7  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master  

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-2Ü    

Titel:  Spanisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Modulbezeichnung:  

 

Spanisch Grundstufe 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Modulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 12 

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 

7. Dauer:  1-3 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

In diesem Modul werden Studierenden (ohne jegliche Vorkenntnisse) Grundkenntnisse in der 
Fremdsprache Spanisch vermittelt, die ihnen erlauben, sich in einfachen Grundsituationen in Spanisch 
zurechtzufinden. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende erlangt Grundkenntnisse in Spanisch mit allgemeinsprachlicher Orientierung unter 
Berücksichtigung interkultureller und landeskundlicher Aspekte. Nach Abschluss dieses Moduls versteht 
er/sie beim Hören bzw. Lesen die wichtigsten Informationen zu bekannten Themen und kann sich zu 
allgemeinen Themen durch die Verwendung der wichtigsten grammatischen Strukturen und eines 
ausreichenden, aber noch begrenzten Wortschatzes schriftlich und mündlich äußern. Bei Abschluss 
dieses Moduls hat er/sie Kompetenzen in der Fremdsprache Spanisch erworben, die sich am Niveau „B1 
– Threshold“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats 
orientieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 42-SPG1-1 42-SPG1-2 42-SPG1-3  
Titel:  Spanisch Grundstufe 1-1 Spanisch Grundstufe 1-2 Spanisch Grundstufe 1-3  
Verpflichtungsgrad:  Pflicht Pflicht Pflicht  
SWS: 4 4 4  
ECTS-Punkte: 3 3 4  

10  
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42- SPG1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-1Ü    

Titel:  Spanisch 1    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h     

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25  

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Vermittlung erster Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-2 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  3 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  90 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-1 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich
-nung: 

42-SPG1-2Ü    

Titel:  Spanisch 2    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

90 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Fortsetzung der Vermittlung von Grundkenntnissen der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2008/5) (Stand: 2008-05-13) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Spanisch Grundstufe 1-3 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 42-SPG1-3 

1. Niveaustufe: Bachelor/Master 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Zentrum für Sprachen (ZfS) / 42020100 

3. Teilmodulverantwortung:  Leiter/in Zentrum für Sprachen 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  4 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  120 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule: 42-SPG1-2 oder Einstufungstest 

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise  

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Option 1: schriftliche Sammelprüfung mit vier 
Teilleistungen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
schriftlicher Ausdruck, kommunikative Kompetenz) oder 

Option 2: eine mündliche Teilleistung sowie schriftliche 
Sammelprüfung mit drei Teilleistungen (Leseverstehen, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck) oder 

Option 3: 2 bis 4 mündliche sowie 2 bis 4 schriftliche 
Teilleistungen, wie zu Kursbeginn angekündigt 

Gewichtung aller Teilleistungen jeweils 1:1 
Auswahl der Optionen und Festlegung der 
Prüfungstermine erfolgt zu Beginn der Lehrveranstaltung. 

12. Prüfungsumfang: Option 1: insgesamt 90 Minuten  

Option 2: mündlich: Gesamtumfang ca. 10 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang 60-90 Minuten 

Option 3: mündlich: Gesamtumfang ca. 30 bis 60 Minuten, 
schriftlich: Gesamtumfang ca. 10-15 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Spanisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 

Kurzbezeich-
nung: 

42-SPG1-3Ü    

Titel:  Spanisch 3    
Art: Übung    
Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht    

SWS: 4    
Arbeits-
aufwand: 

120 h    

Turnus: Semesterweise    
Teilnehmer-
zahl: 

Min. 5 

Max. 25 

   

Sprache: Spanisch    
Inhalt: Auffrischung und Wiederholung der Grundkenntnisse der spanischen Sprache.    
Sonstiges: • Kann semesterbegleitend oder als Intensivkurs in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

• Für den Fall, dass die Zahl der Bewerber/-innen die Zahl der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden die Plätze durch das Los vergeben. 

• Wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, fällt die Lehrveranstaltung aus. 
• Die Lehrveranstaltung kann ganz oder in Teilen auch in multimedialer Form stattfinden. 

   

 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 21.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Russische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Einführung in die Phonetik und Orthographie des Russischen. Vermittlung von Grundkenntnissen der 
Grammatik und des Wortschatzes. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der russischen Sprache. Sie können kurze einfache 
Texte verfassen und sich zu bekannten Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze  
verständigen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-RS1-1    
Titel:  Russische Sprache 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 6    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 19.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Russische Sprache 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch; Russisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-RS1-1Ü    

Titel:  Russische Sprache 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 6   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Russisch    
Inhalt: Grundkenntnisse der Phonetik, Orthographie, Grammatik und Wortschatz des Russischen.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Russische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-RS1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Vertiefung der Einführung in die Phonetik und Orthographie des Russischen. Erweiterung von 
Grundkenntnissen der Grammatik und des Wortschatzes. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der russischen Sprache, um mit Hilfe von 
Wörterbüchern selbständig arbeiten zu können. Sie sind in der Lage, mittelschwere Texte aus dem 
Russischen und leichte Texte ins Russische übersetzen zu können. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-RS2-1    
Titel:  Russische Sprache 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 6    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 19.11.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Russische Sprache 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-RS2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 6 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch; Russisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-RS2-1Ü    

Titel:  Russische Sprache 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 6   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Russisch    
Inhalt: Erweiterung der Grundkenntnisse der Phonetik, Orthographie, Grammatik und Wortschatz 

des Russischen. 
   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Bosnisch-Kroatisch-Serbische/  Serbokroatische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Kenntnisse der bosnisch-kroatisch-serbischen/ serbokroatischen Sprache und der  Landeskunde 
Bosniens, Kroatiens und Serbiens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der Sprache. Sie können sich zu bekannten Themen 
unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe eines  
Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS1-1    
Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-BKS1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-BKS1-1Ü    

Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch,  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch    
Inhalt: Grammatik des bosnisch-kroatisch-serbisch/ serbokroatischen Basiswortschatzes.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Bosnisch-Kroatisch-Serbische/  Serbokroatische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-BKS1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Erweiterte Kenntnisse der bosnisch-kroatisch-serbischen/ serbokroatischen Sprache und der  
Landeskunde Bosniens, Kroatiens und Serbiens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Grundkenntnisse der Sprache. Sie können sich zu bekannten 
Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe 
eines  Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-BKS2-1    
Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Bosnisch-Kroatisch-Serbisch 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-BKS2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbokroatisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-BKS2-1Ü    

Titel:  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch,  Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ Serbokroatisch    
Inhalt: Erweiterung der Kenntnisse der Grammatik des Bosnisch-Kroatisch-Serbisch/ 

Serbokroatischen und des Wortschatzes. 
   

Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Polnische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Kenntnisse der polnischen Sprache und der Landeskunde Polens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse des Polnischen. Sie können sich zu bekannten 
Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe 
eines Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN1-1    
Titel:  Polnisch 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Polnisch 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-POLN1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Polnisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-POLN-1Ü    

Titel:  Polnisch 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Polnisch    
Inhalt: Grammatik des Polnischen, Basiswortschatz.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Polnische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-POLN1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Erweiterte Kenntnisse der polnischen Sprache und der Landeskunde Polens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Grundkenntnisse des Polnischen. Sie können sich zu 
bekannten Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte 
mit Hilfe eines Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-POLN2-1    
Titel:  Polnisch 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Polnisch 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-POLN2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Polnisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-POLN2-1Ü    

Titel:  Polnisch 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Polnisch    
Inhalt: Erweiterung der Kenntnisse der Grammatik des Polnischen und des Wortschatzes.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Slovenische Sprache 1 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Kenntnisse der slovenischen Sprache und der Landeskunde Sloveniens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse des Slovenischen. Sie können sich zu bekannten 
Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte mit Hilfe 
eines Wörterbuchs  übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV1-1    
Titel:  Slovenisch 1    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Slovenisch 1 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-SLOV1-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Slovenisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-SLOV1-1Ü    

Titel:  Slovenisch 1   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, WS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Slovenisch    
Inhalt: Grammatik des Slovenischen, Basiswortschatz.    
Sonstiges:     
 



 
   Referat 2.1: 
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  

 
Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Slovenische Sprache 2 Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV2 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. Dauer:  1 Semester 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse: Erforderlich sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
von 04-SL-SLOV1 

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Erweiterte Kenntnisse der slovenischen Sprache und der Landeskunde Sloveniens. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Die Studierenden verfügen über erweiterte Grundkenntnisse des Slovenischen. Sie können sich zu 
bekannten Themen unter Verwendung einfacher Ausdrücke und Sätze verständigen und einfache Texte 
mit Hilfe eines Wörterbuchs übersetzen und selbst verfassen. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-SL-SLOV2-1    
Titel:  Slovenisch 2    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS: 4    
ECTS-Punkte: 5    

   
 



 
 Referat 2.1:                        
 Qualitätssicherung in Studium und Lehre  
 
 

Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 23.10.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Slovenisch 2 Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung:  04-SL-SLOV2-1 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Institut für Slavistik/ 04060100 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für slavische Philologie 

4. SWS: 4 

5. ECTS-Punkte:  5 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  150 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, nach Bekanntgabe 

11. Prüfungsart: Klausur 

12. Prüfungsumfang: Ca. 60 Minuten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch, Slovenisch 

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

04-SL-SLOV-2Ü    

Titel:  Slovenisch 2   
 

Art: Übung   
 

Verpflich-
tungsgrad: 

Pflicht   
 

SWS: 4   
 

Arbeits-
aufwand: 

150 h    

Turnus: Jährlich, SS    
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache: Deutsch, Slovenisch    
Inhalt: Erweiterung der Kenntnisse der Grammatik des Slovenischen und des Wortschatzes.    
Sonstiges:     
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Modulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 
 

Modulbezeichnung:  

 

Bachelor-Thesis Vergleichende Indogermanische 
Sprachwissenschaft 

Nr.: (wird von 
der ZV aus-
gefüllt) 

Kurzbezeichnung: 04-VS-BTVIS 

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Modulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300  

7. Dauer:  2 Monate 

8. a) Zuvor bestandene Module:  

      b) Sonstige Vorkenntnisse:  

9. Als Vorkenntnis erforderlich für Module:  

10. Inhalte: 

Bachelor-Thesis: Bearbeitung eines bestimmten sprachwissenschaftlichen Problems in einem nach 
Maßgabe der ASPO festgelegten Zeitraum nach wissenschaftlichen Methoden. Im Falle des Bachelor 
mit zwei Hauptfächern kann ein Thema gestellt werden, das interdisziplinär ein die beiden Hauptfächer 
betreffendes Problem behandelt. Das Thema wird mit dem betreuenden Dozenten bzw. bei einer 
interdisziplinären Thesis mit den beiden betreuenden Dozenten vereinbart. 

11. Erworbene Kompetenzen/Qualifikation: 

Der/Die Studierende verfügt über die Fähigkeit zur Bearbeitung eines bestimmten 
sprachwissenschaftlichen Problems nach wissenschaftlichen Methoden und kann sein/ihr Ergebnis 
angemessen schriftlich präsentieren. 

12. Teilmodule: 
Kurzbezeichnung: 04-VS-BTVIS-1    
Titel:  Bachelor-Thesis Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft    
Verpflichtungsgrad: Pflicht    
SWS:     
ECTS-Punkte: 10    
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Teilmodulbeschreibung 
(2007/2)                                                                                                                                                                     (Stand: 10.09.2008) 

 

Teilmodulbezeichnung:  
 

Bachelor-Thesis Vergleichende Indogermanische 
Sprachwissenschaft 

Nr.:  (wird 
von der ZV 
ausgefüllt) 

Kurzbezeichnung: 08-VS-BTVIS-1  

1. Niveaustufe: Bachelor 

2. Fakultät bzw. Institut / Nummer der 
Organisationseinheit: 

Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft/ 
04080400 

3. Teilmodulverantwortung:  Inhaber/-in des Lehrstuhls für Vergleichende 
Sprachwissenschaft 

4. SWS:  

5. ECTS-Punkte:  10 

6. Studentischer Arbeitsaufwand [h]:  300 h 

7. a) Zuvor bestandene Teilmodule:  

 b) Sonstige Vorkenntnisse:  

8. Als Vorkenntnis erforderlich für 
Teilmodule: 

 

9. Turnus der Prüfung: Semesterweise 

10. Prüfungsanmeldung: Ja, fortlaufend nach Rücksprache mit der Betreuerin/ dem 
Betreuer 

11. Prüfungsart: Schriftliche wissenschaftliche Arbeit 

12. Prüfungsumfang: Ca. 30 Seiten 

13. Sprache der Prüfung: Deutsch  

14. Bewertungsart: Numerische Notenvergabe 

15. Lehrveranstaltungen: 
Kurzbezeich-
nung: 

    

Titel:      

Art:     

Verpflich-
tungsgrad: 

    

SWS:     

Arbeits-
aufwand: 

    

Turnus:     
Teilnehmer-
zahl: 

    

Sprache:     
Inhalt:   

  
Sonstiges:     
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